
Vereinbarung 

mit den freien 

Trägern der 

OKJA.
am Beispiel der Ev. Kirchengemeinde 
Fröndenberg und Bausenhagen.

14. März 2023



Grundlage

Mit der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen als Trägerin der 

freien Jugendhilfe des Jugendzentrums Eulenstraße wurde am 22.10. 2021 

eine Vereinbarung getroffen. Aus dem Wortlaut:

„Der öffentliche Träger der Jugendhilfe in Bönen, Fröndenberg/Ruhr und 

Holzwickede sowie die freien Träger der Jugendhilfe wirken vertrauensvoll

zusammen, um Kindern und Jugendlichen durch hilfreiche Angebote der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) Chancen für ein gutes Aufwachsen 

zu ermöglichen.“
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Grundlage

„Kreis und Kirchengemeinde setzen den KJFP in gemeinsamer 

Verantwortung und unter Wahrung der Eigenständigkeit der Kirchengemeinde 

um.“ 

„Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit ist eine eng abgestimmte, 

übergreifende und verbindliche Zusammenarbeit der Beteiligten sowie eine 

Kommunikation auf Augenhöhe. Die wirkungs- und zielorientierte Steuerung 

der OKJA wird im Sinne einer Qualitätsentwicklung verankert.“
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Grundlage/Umsetzung

„Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit ist eine eng abgestimmte, 

übergreifende und verbindliche Zusammenarbeit der Beteiligten sowie eine 

Kommunikation auf Augenhöhe. Die wirkungs- und zielorientierte Steuerung 

der OKJA wird im Sinne einer Qualitätsentwicklung verankert.“

Die Gemeinden beteiligen sich an diesem Dialog. 

In 2022 wurde eine Zahlenerhebung durchgeführt, ein Bericht geschrieben 

und dazu ein Gespräch geführt.
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Bericht im JHA

In 2022 wurde eine Zahlenerhebung durchgeführt, ein Bericht geschrieben 

und dazu ein Gespräch geführt.

Aus all dem wurde ein einseitiger Bericht erstellt, der dem JHA vorgelegt 

wurde.

Dazu wurde die neue Kennzahlenerhebung eingeführt.
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Bericht im JHA
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Gesamtauswertung

Besucherinnen m w d Anzahl Angebote Angebotsstunden Aufsuchende Angebote

6-10 J. 1131 1250 0 305 215,92 15

11-14 J. 903 1008 3

15-18 J. 849 998 3

älter 617 737 3

Gesamt 3500 3993 9

Umsetzung des KJFP, Anteil der Angebote in den ausgewählten strategischen Zielen

Anzahl %

Medienpädagogik 33 10,82

Armutssensibilität 123 40,33

Freiräume 51 16,72

Mobilität 45 14,75

Integration 57 18,69

Sexuelle Identität 10 3,28

Inklusion 31 10,16



Bericht im JHA

Sämtliche Unterlagen können selbstverständlich im Sachgebiet eingesehen 

werden. 

Alternativ zum jetzigen Verfahren kann die komplette Datenerhebung, der 

inhaltliche Bericht, wie auch ein Gesprächsprotokoll erstellt werden und in 

Heftform mit Auswertung veröffentlicht. Es gibt Datenmaterial von 

ca. 70 Din A 4 Seiten pro Jahr.
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Bericht im JHA

Nächste Berichterstattung: 

JHA-Sitzung im Mai
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Fazit

Die Kirchengemeinde setzt insgesamt die Vereinbarung zur Zufriedenheit um

Ausgenommen sind die Bedingungen, auf die auch die Kirchengemeinde 

keinen oder wenig Einfluss hat.

Ohne hauptamtliches Personal, bei langen Erkrankungen und damit dem 

fehlenden Support der Ehrenamtlichen kann eine hohe Teilnehmendenzahl 

nicht erreicht werden.

Stellenbesetzung schwierig.

Erst im August 2022 wurde die letzte Vakanz besetzt.
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Fazit

Die Zahlen in 2021 waren schlecht.

In 2022 werden höhere Zahlen erreicht.

In 2023 wird ein normaler, dem Sozialraum und dem Angebot entsprechender 

Besuchendenstrom erwartet.

Mit langen Vakanzen durch Krankheit bzw. nicht besetzte Stellen(anteile) geht 

einher, dass die Kosten für den Kreis sinken.

Wir wünschen uns dennoch – gemeinsam –

hohe Zahlen an Besuchenden bei 1,5 besetzten Stellen und 

einem kind- und jugendgemäßen Angebot!
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Vielen Dank 
für Ihre
Aufmerksamkeit.
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